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►AKTUELL: INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNGEN – FORMALITÄTEN UND RETTUNGSMÖGLICHKEITEN

Bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung wird 
den EU-Grundfreiheiten dadurch Rechnung getra-
gen, dass die Lieferung an einen Unternehmer in ei-
nem anderen EU-Mitgliedsstaat im Ausgangsstaat 
von der Umsatzsteuer befreit wird. Hierfür sind ein 
Beleg- und ein Buchnachweis zu führen und die Un-
ternehmereigenschaft des Abnehmers muss durch 
dessen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach-
gewiesen werden und es ist eine Zusammenfassende 
Meldung abzugeben. Beim Empfänger unterliegt der 
Erwerb dann der Umsatzsteuer, die jedoch regelmä-
ßig gleich wieder als Vorsteuer abgezogen wird. 
Im Wirtschaftsleben werden nicht immer alle Forma-
litäten eingehalten. Ein Beispiel ist, dass der Empfän-
ger eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ver-
wendet, die zwar aus einem anderen Staat stammt, 
aber nicht aus dem Zielstaat der Lieferung. Wenn es 
dann nicht zu einem Dreiecksgeschäft mit drei betei-
ligten Unternehmern und weiteren Voraussetzungen 

kommt, greift die Auffangbesteuerung gemäß § 3d 
Satz 2 Umsatzsteuergesetz ein. Die Erwerbsbesteue-
rung muss dann zunächst in dem Mitgliedsstaat er-
folgen, dessen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
vom Abnehmer verwendet wurde. 
Die Auffangbesteuerung erlaubt nicht per se einen 
Vorsteuerabzug. Häufig schlagen Lieferungen um-
satzsteuerlich fehl, wenn mehr als zwei Unternehmer 
beteiligt sind und die umsatzsteuerliche Registrie-
rung nicht in allen Mitgliedsstaaten vorliegt, in de-
nen Vorsteuer abziehbar wäre. Ein Beispiel ist das 
Reihengeschäft, bei dem die Lieferkette über zwei 
Inländer zu einem Abnehmer in einem anderen Mit-
gliedsstaat führt, an den dann der erste Unternehmer 
direkt liefert. Hier müsste der zweite Unternehmer 
im Zielstaat registriert sein. Man sieht, dass die Rege-
lung zu kompliziert ist und man muss hoffen, dass 
die avisierte Nachfolgelösung der heutigen Zusam-
menfassenden Meldung dies verbessern wird. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG DEZEMBER 2025 UND JANUAR 2026 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.12.2025 12.01.2026 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2025 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2025 – 

Umsatzsteuer2 10.12.2025 12.01.2026 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.12.2025 15.01.2026 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 23.12.2025 28.01.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfol-

gen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass 
die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachwei-
se. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Kann der Alleingesellschafter einer gGmbH Zah-
lungen als Spende geltend machen, die er als Miet-
zahlungen für ein Grundstück zurückerhält? 
Die (damals zusammen veranlagten) Kläger erzielten 
u. a. Einkünfte aus einem Besitz-Einzelunternehmen. 
Der Kläger gründete 2014 eine gemeinnützige 
gGmbH zur Förderung von Kunst und Kultur und 
vermietete ihr ab 2016 Museumsflächen im eigenen 
Gebäude. Parallel gab er eine Patronatserklärung ab: 
monatliche Spenden mindestens in Miethöhe zur 
finanziellen Ausstattung der gGmbH. Die gGmbH 
zahlte die vertragliche Miete per Dauerauftrag, der 
Kläger spendete regelmäßig an die gGmbH (Spen-
denquittungen lagen vor). Nach einer Betriebsprü-
fung kürzte das Finanzamt die als Sonderausgaben 
anerkannten Spenden um den auf die Miete entfal-
lenden Teil, u. a. wegen fehlender Unentgeltlichkeit –  
„Geldkreislauf“ und stellte zudem die Gewinnerzie-
lungsabsicht des Besitz-Einzelunternehmens in Fra-
ge. Der Einspruch blieb erfolglos. Daraufhin erhob 
der Unternehmer Klage. 
Das Finanzgericht Münster hielt die Klage für be-
gründet (Az. 1 K 102/23). Es handele sich bei den 
Zahlungen um Spenden, da die in der Patronatser-
klärung eingegangene Spendenzusage freiwillig sei. 
Daran ändere deren Zweck, die Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit der gGmbH, nichts. 
Unentgeltlichkeit/keine Gegenleistung: Der Mietver-
trag und die Spenden seien zwei getrennte Rechts-
verhältnisse. Der Mietvertrag sei zivilrechtlich wirk-
sam, wie unter fremden Dritten üblich abgeschlos-
sen, die Hauptpflichten seien klar und die Miethöhe 
im Rahmen. Dass Spendenmittel der gGmbH (auch) 
die Miete ermöglichten, nehme den Spenden nicht 
die Unentgeltlichkeit. Es liege daher kein schädlicher 
„Kreislauf“ vor. Die Zuwendungen würden in den 
ideellen Bereich der gGmbH fließen, unterlägen der 
gemeinnützigkeitsrechtlichen Bindung und erhöhten 
nicht den Wert der Beteiligung. Ein Gestaltungs-
missbrauch oder eine verdeckte Einlage sei daher 
nicht zu erkennen. Die Vermietung sei zudem auf 
Dauer angelegt, eine negative Totalgewinnprognose 
stehe nicht fest und es gäbe keine Anzeichen, dass 
die Tätigkeit aus privaten Neigungen betrieben wer-
de, weshalb auch eine Gewinnerzielungsabsicht des 
Besitzunternehmens zu bejahen sei. 

Keine Lohnsteuerhaftung bei Pkw-Nutzung des 
Gesellschafter-Geschäftsführers ohne Privatnut-
zungsgestattung 
Eine GmbH war Eigentümerin eines Pkw, der dem 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer ausschließlich 
für betriebliche Fahrten zur Verfügung gestellt wur-
de. Das Finanzamt nahm an, dass der Geschäftsfüh-
rer den Firmenwagen auch privat genutzt habe und 

nahm die GmbH für nicht einbehaltene Lohnsteuer 
und Solidaritätszuschlag in Haftung, da ein als Ar-
beitslohn zu behandelnder geldwerter Vorteil des 
Geschäftsführers aus einer Gestattung zur privaten 
Pkw-Nutzung vorliege. Die GmbH bestritt dies. Im 
Geschäftsführervertrag sei keine Privatnutzung ge-
regelt und ein ausdrückliches oder stillschweigendes 
Nutzungsrecht bestehe nicht. Der Geschäftsführer 
verfügte zudem über mehrere private Fahrzeuge und 
wohnte am Sitz der Gesellschaft. Ein Fahrtenbuch 
war zwar geführt, wies aber formale Mängel auf (lo-
se Blätter, Rechenfehler, fehlende Tankbelege). 
Das Finanzgericht Düsseldorf hob den Haftungsbe-
scheid auf (Az. 14 K 1478/22). Es liege keine Verein-
barung über Privatnutzung vor. Weder der ur-
sprüngliche noch der ergänzte Geschäftsführerver-
trag habe eine Gestattung zur privaten Nutzung ent-
halten. Eine konkludente Vereinbarung ließe sich aus 
den Umständen nicht ableiten. Aufgrund des um-
fangreichen privaten Fuhrparks und der Nutzung 
des Fahrzeugs ausschließlich für betriebliche Zwecke 
sei eine private Nutzung nicht belegt. Auch liege 
kein Anscheinsbeweis nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs vor. Das Finanzamt müsse den 
Nachweis einer Privatnutzung führen. Selbst wenn 
Privatfahrten stattgefunden hätten, wäre der Vorteil 
nicht als Arbeitslohn, sondern als verdeckte Gewinn-
ausschüttung (vGA) zu beurteilen, da keine klare 
und im Voraus getroffene Nutzungsvereinbarung 
bestand. Damit könne eine Haftung für Lohnsteuer 
nicht begründet werden.  

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Keine Sonderabschreibung für Mietwohnungsneu-
bau, wenn Einfamilienhaus abgerissen und durch 
Neubau ersetzt wird 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Son-
derabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 
7b des Einkommensteuergesetzes nicht zu gewähren 
ist, wenn ein Einfamilienhaus abgerissen und durch 
einen Neubau ersetzt wird. Die Steuerförderung setzt 
vielmehr voraus, dass durch die Baumaßnahme bis-
her nicht vorhandene Wohnungen geschaffen wer-
den. Dies erfordert eine Vermehrung des vorhande-
nen Wohnungsbestands (Az. IX R 24/24). 
Der Klägerin gehörte ein vermietetes Einfamilien-
haus. Nachdem sie sich zum Abriss des sanierungs-
bedürftigen, aber funktionsfähigen Hauses ent-
schlossen hatte, stellte sie 2019 einen Bauantrag für 
ein neues Einfamilienhaus. Im Juni 2020 ließ sie das 
alte Haus abreißen. Ab Juli 2020 wurde der Neubau 
errichtet, den die Klägerin ebenfalls vermietete. Das 
Finanzamt berücksichtigte die reguläre Abschrei-
bung, lehnte jedoch die beantragte Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG ab. Die Klage blieb erfolglos. 
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Grundsätze zur Vermietung von Ferienwohnungen 
konkretisiert 
Im Streitfall besaß die Steuerpflichtige eine Wohnung 
in einem bekannten Tourismusort, die sie ab dem 
Jahr 2016 als Ferienwohnung vermietete. Die Steuer-
pflichtige erzielte durchgängig Verluste aus der 
Vermietung. Mit dem Finanzamt kam es zum Streit 
darüber, ob die Voraussetzungen erfüllt waren, die 
für die steuerliche Anerkennung der Vermietung 
einer Ferienwohnung gelten. Das Finanzamt und das 
Finanzgericht hatten die Grenze von 25 % für jedes 
Jahr einzeln geprüft. Daher hatten sie für ein Jahr die 
Vermietungsverluste steuerlich berücksichtigt, für 
andere Jahre hingegen nicht. 
Der Bundesfinanzhof hat mit seiner Entscheidung 
die bisherigen Grundsätze bestätigt, nach denen bei 
einer ausschließlich an Feriengäste vermieteten und 
in der übrigen Zeit hierfür bereitgehaltenen Ferien-
wohnung Verluste ohne weitere Voraussetzungen 
steuerlich anzuerkennen und damit mit anderen Ein-
künften verrechnet werden können (Az. IX R 23/24). 
Dafür sei erforderlich, dass die ortsübliche Vermie-
tungszeit über einen längeren Zeitraum nicht erheb-
lich (d. h. um mindestens 25 %) unterschritten werde. 
Für die Ermittlung der durchschnittlichen Auslas-
tung der Ferienwohnung sei auf einen zusammen-
hängenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzu-
stellen. Der Bundesfinanzhof hat demzufolge die 
Entscheidung aufgehoben und das Verfahren an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. Das Finanzgericht 
hat nunmehr die Auslastung der Ferienwohnung 
über einen zusammenhängenden Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren zu prüfen. 

►UMSATZSTEUER 

Bundesfinanzhof zur Ausübung des Vorsteuerab-
zugs bei verspätetem Rechnungserhalt 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil eine für 
kleine, mittlere und international agierende Unter-
nehmen wichtige Entscheidung zum Vorsteuerabzug 
getroffen. Die Richter präzisierten die Voraussetzun-
gen, unter denen ein Unternehmen das Recht auf 
Vorsteuerabzug auch dann noch im allgemeinen Be-
steuerungsverfahren geltend machen kann, wenn das 
Unternehmen zum Zeitpunkt des Rechnungserhalts 
mit Steuerausweis keine Umsätze im Inland mehr 
ausführt (Az. XI R 17/22): Ist das Recht auf Vorsteu-
erabzug zu einer Zeit entstanden, in der das allge-
meine Besteuerungsverfahren anzuwenden war, weil 
der zum Abzug berechtigte Unternehmer Ausgangs-
umsätze im Inland ausgeführt hat, kann er nach Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs das Recht auch dann 
im allgemeinen Besteuerungsverfahren ausüben, 
wenn er die Rechnung mit Steuerausweis zu einer 
Zeit erhält, in der er im Inland keine Umsätze mehr 
ausführt. Der erstmalige Ausweis von Umsatzsteuer 

in einer (berichtigten) Eingangsrechnung führe nicht 
rückwirkend zum Vorsteuerabzug (Abgrenzung zur 
rückwirkenden Rechnungsberichtigung). 
Im Streitfall war die Klägerin eine im Drittland an-
sässige Ltd., welche in Deutschland einmalig (nur im 
Jahr 2018) steuerbare Lieferungen ausgeführt hatte. 
Nach einer Eingangsrechnung ohne Umsatzsteuer 
(als steuerfrei ausgestellt) im Jahr 2018 wurde im Jahr 
darauf (2019) eine korrigierte Rechnung mit Umsatz-
steuerausweis an die Klägerin erstellt. Das beklagte 
Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug ab. Die hier-
gegen erhobene Klage hatte vor dem Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg keinen Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Klägerin 
der Vorsteuerabzug 2019 zusteht. Zwar werde das 
Recht auf Vorsteuerabzug im Entstehungsjahr be-
gründet, jedoch sei seine Ausübung erst mit dem 
Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung zulässig. 
Die Richter stellten klar, dass eine nachträgliche Be-
richtigung der Rechnung ohne ursprünglichen Um-
satzsteuerausweis keine Rückwirkung entfaltet. 
Hinweis: Gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) kann ein Unternehmer 
die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen 
und sonstige Leistungen, die von einem anderen Un-
ternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden 
sind, als Vorsteuer abziehen. 

Umsatzsteuerbefreiung für Unterrichtsleistungen 
selbstständiger Lehrer an allgemein- und berufs-
bildenden Einrichtungen 
Die Klägerin betrieb eine Fahrschule und arbeitete 
daneben als selbstständige Fahrlehrerin für eine Wei-
terbildungseinrichtung. Diese führte von der Bunde-
sagentur für Arbeit geförderte Maßnahmen durch, 
nämlich praktischen Fahrunterricht für den Erwerb 
der Führerscheinklasse B („Pkw-Führerschein“), der 
Voraussetzung für den Erwerb der Führerscheinklas-
sen C und D ist. Die Klägerin erteilte den Teilneh-
mern praktischen Unterricht Klasse B (Pkw). Ver-
trags- und Abrechnungsbeziehungen bestanden nur 
zwischen der Klägerin und der Weiterbildungsein-
richtung (nicht mit den Schülern). Das Finanzamt 
behandelte die Stunden der Klägerin als umsatzsteu-
erpflichtig, das Finanzgericht bestätigte dies. 
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzge-
richts auf und senkte die Umsatzsteuer für die Jahre 
2010-2012. Eine direkte zivilrechtliche Beziehung 
zwischen Lehrer und Schüler sei nicht erforderlich. 
Ausreichend sei, dass die Lehrerin persönlich unter-
richte und ihre Leistung den Bildungszweck der an-
erkannten berufsbildenden Einrichtung bewirke 
bzw. eine damit eng verbundene und unerlässliche 
Dienstleistung darstelle. Die Leistung diene allein 
der Ausbildung der Teilnehmer. Die Weiterbil-
dungseinrichtung habe keinen separaten wirtschaft-
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lichen Vorteil erhalten. Im konkreten Fall sei Klasse B 
integraler Bestandteil der beruflichen Qualifizierung 
für C/D und daher kein Freizeitunterricht. Die Wei-
terbildungseinrichtung, für die die Fahrlehrerin ar-
beitete, habe über die behördliche Bescheinigung 
gem. § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG ver-
fügt. Diese befreie die unmittelbar dem Schul- und 
Bildungszweck dienenden Unterrichtsleistungen 
selbstständiger Lehrer an privaten Schulen und an-
deren allgemein- oder berufsbildenden Einrichtun-
gen von der Umsatzsteuer. Daher gelte die Umsatz-
steuerbefreiung auch für die Fahrlehrerin.  

Vorsteuerabzug aus einem Leistungsbezug vor dem 
Übergang des Unternehmens zur Regelbesteuerung 
bzw. Kleinunternehmerregelung konkretisiert 
Ein Unternehmer, der von der Kleinunternehmerre-
gelung zur Regelbesteuerung wechselt (oder umge-
kehrt), darf den Vorsteuerabzug für vor dem Wech-
sel bezogene Leistungen nicht rückwirkend geltend 
machen. Davon betroffen sind auch Voraus- oder 
Anzahlungsrechnungen. Dies stellte das Bundesmi-
nisterium der Finanzen in einem neuen Schreiben 
vom 10.11.2025 klar und passte den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass (UStAE) entsprechend an. 
Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG stellt 
eine umfangreiche Vereinfachungsregelung dar. Sie 
befreit Unternehmer bis zu bestimmten Umsatzgren-
zen von der Umsatzsteuerpflicht. Geht ein Unter-
nehmer von der Kleinunternehmerregelung zur Re-
gelbesteuerung über, darf er die Vorsteuer für bereits 
vor dem Übergang bezogene Leistungen nicht gel-
tend machen, selbst wenn diese Leistungen für künf-
tig steuerpflichtige Umsätze genutzt werden sollen. 
Dies gilt auch, wenn der Übergang (z. B. wegen des 
Überschreitens der Grenzen in § 19 Absatz 1 UStG) 
bereits wahrscheinlich, aber noch nicht tatsächlich 
erfolgt ist. Dies betrifft auch Vorsteuerabzüge aus 
Voraus- und Anzahlungsrechnungen.  
Erst mit dem Übergang zur Regelbesteuerung ändert 
sich die umsatzsteuerliche Ausgangslage, weshalb 
für die Vorsteuerbeträge nur unter den Vorausset-
zungen des § 15a UStG und unter Beachtung der Ba-
gatellgrenzen des § 44 UStDV eine Vorsteuerberich-
tigung zu Gunsten des Unternehmers möglich ist. 
Umgekehrt stellt auch der Übergang von der Regel- 
zur Kleinunternehmerbesteuerung eine Änderung 
der Verhältnisse dar, weshalb ein zuvor vorgenom-
mener Vorsteuerabzug nach dem Übergang unter 
den Voraussetzungen des § 15a UStG und unter Be-
achtung der Bagatellgrenzen des § 44 UStDV zu Las-
ten des Unternehmers zu berichtigen ist. 
Hinweis: Das Schreiben gilt für alle offenen Fälle. 
Jedoch sieht eine Übergangsregelung vor, dass sich 
Unternehmer in Umsatzsteuererklärungen, die bis 
zum 10.11.2025 abgegeben wurden, noch auf die alte 
Rechtslage berufen dürfen. 

Neue Regelungen zur E-Rechungspflicht 
Ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF-
Schreiben) vom 15.10. stellt Änderungen und Ergän-
zungen zum BMF-Schreiben vom 15.10. 2024 zur Ein-
führung der obligatorischen E-Rechnung für B2B-
Umsätze zwischen inländischen Unternehmern ab 
dem 01.01.2025 dar.  
Diese Anpassungen präzisieren und erweitern die 
Anforderungen an die E-Rechnung und behandeln 
insbesondere die technischen Vorgaben sowie die 
Folgen von Formatfehlern. 
Verpflichtung zur E-Rechnung: Bei Umsätzen zwi-
schen inländischen Unternehmern muss i. d. R. eine 
E-Rechnung verwendet werden. 
Formatfehler und deren Auswirkungen: Eine E-
Rechnung, die nicht den technischen Vorgaben des § 
14 Abs. 1 Satz 6 UStG entspricht, wird nicht als gülti-
ge E-Rechnung anerkannt, sondern als sonstige 
Rechnung unter den Vorgaben des § 14 Abs. 1 Satz 1 
UStG behandelt. Formatfehler können vorliegen, 
wenn die Rechnung entweder nicht den zulässigen 
Syntaxen entspricht oder keine vollständige und 
richtige Datenextraktion ermöglicht. 
Technische Anforderungen: Die Datei muss einem 
strukturierten Format wie XRechnung oder ZUG-
FeRD entsprechen. Ein bloßes PDF reicht nicht, wenn 
es keine entsprechende XML-Datenstruktur enthält. 
Verpflichtende E-Rechnung für Gutschriften und 
Rechnungen (§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG): Die Regelun-
gen zur verpflichtenden Verwendung von E-
Rechnungen gelten nicht nur für die Rechnungsaus-
stellung, sondern auch für Gutschriften gemäß § 14 
Abs. 2 Satz 5 UStG. D. h., dass auch Gutschriften, die 
als Rechnungen behandelt werden, in einem struktu-
rierten elektronischen Format ausgestellt werden 
müssen, um den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 
6 UStG gerecht zu werden. 
Kleinbetragsrechnungen, Kleinunternehmer und 
Fahrausweise: Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 
Euro nicht übersteigt (Kleinbetragsrechnungen), 
Rechnungen von Kleinunternehmern sowie Fahr-
ausweise für die Beförderung von Personen können 
abweichend von der Verpflichtung in § 14 Abs. 2 Satz 
2 Nummer 1, 2. Halbsatz UStG immer als sonstige 
Rechnung ausgestellt und übermittelt werden. Dies 
gilt gemäß den Regelungen in § 33 Satz 4, § 34 Abs. 1 
Satz 2 und § 34a Satz 4 UStDV. 
Validierung von E-Rechnungen: Eine Validierung 
der E-Rechnung prüft, ob die Rechnung den techni-
schen Anforderungen entspricht und korrekt forma-
tiert ist. Gemäß Abschnitt 15.2a Abs. 6 und 15.11 Abs. 
3 UStAE bleibt es die Verantwortung des Empfän-
gers sicherzustellen, dass alle relevanten Informatio-
nen (z. B. Steuersatz, Betrag, Leistungsbeschreibung) 
korrekt sind und die Rechnungen den erforderlichen 
steuerrechtlichen Vorgaben entsprechen. 


